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DER BUN DE51.1; N ISTER 

FüR JUSTIZ 

17.103/8-1 3/76 

zu 7,1.. 

An den 

Di.e 

J\nfr'<lfß der 

··::"!.i~~,+('n Protokollen des N""tionalrates 
"'_ .•. -.,., ... -... _ .... _ .. _.,---,--------

xrv. Cc:~etzgebungsperiode 

zu Sll21J 

una' 0pno""':'<>rl (21 r /'C_1\T':) 11°71':0) '-'et''I''',c,f'f''''''c1 d~ "" il·",~ ... -r?C_ J. ~ ,-" ..:J );,) v ..... .. ,~ .,! '0' i'l11./.."I , 1...1 ~, "" ........ v,...I. ... ..... 'V v"",_ .... _. hJ 

su~gs- und GeaeL~~iJlgkeit ~er t82~rksgc~ichtlichen Geriohts-
ich -.de folgt: 

ZIJ 1 und 2: 

Anfrage der Herren Abgeordneten zum Natiora lrat Dr.Hauser 

und Genossen" Z. 1939/J-NR/1975" vom 14.4.1975, 
JMZ 17.103/2-1 8/75" in Aussicht gestellten Schritte zur 
Einleitung eines weiteren Kompetenzfeststellungsverfahrens 
des VerfassungsgeriChtshofes sind deshalb noch nicht unter­
nommen 1'1orden J da in der Folge Überlegungen und Unter­
suchungen darüber angestellt werden sind" ob nicht eine 
Änderung der dem Erh:enntni.s des Verfassungsgerichtshofes 

vom 11.10.1973" K II-l/73-27" 2ugrundeliegenden Bestimmeng 

des zweiten Halbsatzes des zweiten Satzes des § 8 Aha. 5 
Buchst. d des Ube~gangsgesetzes vom 1. Oktober 1920 in der 
Fassung des BGEl. Nr. 368 'Tom Jah:::--€ 1925 c,~"lsestrebt '11erö,eoi.l 

sollte. Im Fall einer solchen Änderung 1,';ärc die Einleitung 
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eines weiteren Kompetenzfeststellungsverfahrens Bntbebrlich. 

Zu 3: 

Der Verfassungsgerichtshof setzte sich in seinem 

2r~:enntnis vom 11.10.197;', K 11-1/73-2'(, mit der Frage 
auseinander, ob die in dem dem Erkenntnis zugrundeliegenden 

Gesetzesentwurf vorgesehenen Bezirksgerichte, darun~er 
ein Bezirksgerich~ für Arbeitsrechtssachen , als Bezirks­

gerichte 10 Sinn des § 8 Abs. 5 Buchst. d OG 1920 anzusehen 
seien oder nicht und ob ihre Errichtung daher in die Zu-

ständigl<sit des B'u.ndes falle. Er .stellte die Zuständigkeit 

des Bundesgesetzgebers zur' Re;'3lung solcher r'1aßnahmen fest" 
l1ar..m aber n:Lcht zu der Frage Stellung:> 'Kie der Bundesge·· 

setzgeber richtiger~eise die Arbeitsgerichte zu errichten 
habe. 

Zu 4 und 5: 

Da eine Änderung des zweiten Halbsatzes des zi.'ieiten 
Satzes des § 8 Abs. 5 Buchst. d des Übergangsgesetzes vom 

1. Oktober 1920 i.:1 der Fassung des BGB1. Nr. 368 vom Jahre 
1925 wohl nicht in a,bsehbarer Zeit realisiert werden kann, 
i"i'erden dle zur Etnleitu!1g de.s eingangs erv;ähnten Kompetenz­

feststellungsverfahrens des Verfassungsgerichtshofes not­
wendigen Schritte fortgesetzt werden. Der dem Verfassungs­
gerichtshof allenfalls zu unterbreitende Antrag wird so 
gefaßt wer'den" ,daß alle derzeit erl(ennbaren Zweifelsfragen 
geklärt werden. Eine Nct\'lendigkei t .f.Ur andere Gesetzes-

'-">, 

vorschläge wird sich daher nicht ergeben. 

6. September 1976 
Der Bunde~minister: 
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